Ausschreibungstext Stahlzargen für Mauerwerk
Nennblechdicke 1,5 mm

STAHLZARGEN allgemeine Vorbemerkungen

Wenn nicht anders angegeben, werden die Zargen nach 
ÖNORM B5330 gefertigt, mit einer 3-seitig umlaufenden 
Dichtungsnut, in Links- oder Rechtsausführung, mit oder ohne 
Bodeneinstand nach Angabe des Auftragsgebers geliefert. Vor 
der Erzeugung oder Lieferung der Zargen wird vom 
Auftragnehmer die endgültige Anzahl, Größe und Art erkundet 
und dem Auftraggeber zur Kontrolle vorgelegt.


Die Stahlzargen sind mind. aus
verzinktem Stahlblech mit einer 
Nennblechdicke von 1,5 mm gefertigt, sind an den Ecken auf 
Gehrung geschnitten, voll ausgeschweißt, inklusive Ausnehmung 
für Riegel- und Falle, Waagrissmarkierung, verstärkt 
eingeschweißten Bandaufnahmen, und unteren 
Distanzschienen, Schweißstellen plan geschliffen und mit 
Kaltverzinkung nachgrundiert. Bei Zargen für zweiflügelige Türen 
wird darauf 
geachtet, dass die Lage der oberen Abdeckung 
der Riegelöffnung der tatsächlichen Stehflügelbreite entspricht. 
Das Bohren der Schließöffnungen obliegt dem Auftragnehmer, 
welcher die Türen einhängt und gangbar macht.

Brandschutz:


Stahlzargen mit Brandschutzanforderung sind als solche mittels 
Prägung und Aufkleber zu kennzeichnen, es werden zusätzlich 
Mauerpratzen, sowie ein Schraubgrund für Türschließer 
eingeschweißt und nachweislich mit 
Brandschutzgummidichtung, Montageanleitung 
und 
Stahlzargen Einbaubestätigung ausgeliefert.

Einlegedichtungen:

Nachweislich zur späteren Montage mitgelieferten, alterungs- 
und acryllackbeständigen, 2-facher Hohlkammer - Schallschutz 
– Dichtung; Farbe (grau, weiß, schwarz), nach Wahl des 
Auftraggebers.

Bänder:


Bei Stocklichtenbreiten über 1000 mm und Stocklichtenhöhen 
über 2000 mm ist zusätzlich eine 3. Bandaufnahme je Türflügel 
einzukalkulieren.

